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im Status quo bestehenden fiskalischen Disparitäten zu suchen. Angewandt auf die Verhältnisse in 
der Bundesrepublik nach der Vereinigung bedeutet die Existenz regressiver Effekte, daß in den alten 
Ländern ärmere Kommunen sehr viel stärker zur Finanzierung der deutschen Einheit herangezogen 
werden als reichere. In den neuen Ländern wird der realisierbare Ausgleichsgrad relativ niedrig 
ausfallen und in den nächsten Jahren tendenziell noch weiter abnehmen.
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Einleitung

Der kommunale Finanzausgleich in der Bundesrepublik nimmt seit 
jeher für sich in Anspruch, horizontalen und vertikalen Vertei­
lungszielen gleichermaßen zu genügen und in dieser Beziehung für 
andere Systeme und Modelle vorbildlich zu sein. Dies müßte ihn 
eigentlich zur Lösung der mit der deutschen Einheit verbundenen 
Transferproblematik geradezu prädestinieren, und man kann in der 
Tat beobachten, daß in den neuen Bundesländern das westliche 
Vorbild in seiner Grundstruktur nahezu unverändert übernommen 
wird. Entgegen der langen Tradition, auf die sich der kommunale 
Finanzausgleich in Deutschland beruft und die in den neuen 
Bundesländern allem Anschein nach ihre Fortsetzung findet, soll 
im vorliegenden Beitrag die These vertreten werden, daß dieses 
System den gestellten Anforderungen grundsätzlich nicht gerecht 
wird und eher zur Desintegration denn zur Integration beiträgt. 
Ja, seine inhärenten Schwächen und konzeptionellen Mängel machen 
es sogar weitgehend unbrauchbar.

Diese Einschätzung trifft insbesondere auf seine der Intuition 
völlig widersprechenden distributiven Effekte zu, mit denen wir 
uns in diesem Beitrag ausschließlich beschäftigen wollen. Wie 
allen Modellen des Finanzausgleichs liegt auch diesem System ein 
Parameter, der sogenannte Ausgleichssatz zugrunde, der zur 
Regulierung der fiskalischen Ungleichheit gedacht ist. Die gän­
gige Interpretation geht dahin, daß ein steigender Satz eine ab­
nehmende Ungleichheit bedeutet und umgekehrt. Diese Vorstellung 
ist jedoch von Grund auf zu revidieren. Es läßt sich nämlich 
zeigen, daß sich der erwartete Effekt unter bestimmten Bedingun­
gen genau in sein Gegenteil verkehrt. Für die Intensität des 
horizontalen Ausgleichs ist dann nicht mehr die Ausschüttungs­
quote, sondern es sind vielmehr die kommunale Finanzmasse sowie 
die im Status quo vorhandenen fiskalischen•Disparitäten maßgeb­
lich.
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Angewandt auf die Verhältnisse in der Bundesrepublik, ist die 
Frage anzuschließen, welche Implikationen diese Resultate in be­
zug auf die Integration der neuen Länder und deren Kommunen ha­
ben. Als Element der neu zu regelnden bundesstaatlichen Finanz­
beziehungen hat der kommunale Finanzausgleich vor allem mit zwei 
Problemen zu kämpfen: Zum einen mit einem Rückgang der vertei­
lungsfähigen Finanzmasse, zum anderen mit gravierenden fiskali­
schen Disparitäten, nicht nur im Ost-West-Verhältnis, sondern 
auch im Verhältnis der Kommunen untereinander. Gerade in einer 
solchen Situation muß die nachweisbare Existenz regressiver Ef­
fekte zu höchst unerwünschten Konsequenzen führen, die wir in 
diesem Beitrag ebenfalls analysieren wollen.

Unsere Argumentation beruht auf einem kontinuierlichen Modell, 
das Die Grundstruktur des in der Finanzpraxis vorherrschenden 
Zuweisungssystems exakt abzubilden vermag. Es wird im ersten 
Abschnitt formuliert und erklärt, wobei schon dort die latent 
vorhandenen Konflikte zwischen vertikalem und horizontalem Aus­
gleich herausgearbeitet werden können. Die aus diesem System 
resultierende Verteilung wird dann in Abschnitt 2 bestimmt und 
interpretiert. Dabei fällt vor allem auf, daß sie letztlich eine 
völlig andere Funktionalform anniinmt, als es die zugrundelie­
genden Verteilungsformeln erwarten lassen. Im dritten Abschnitt 
schließlich wird komparative Statik simultan für die die Un­
gleichheit regulierenden Parameter, Ausschüttungsquote und Fi­
nanzmasse, betrieben, woraus die oben schon erwähnten regressi­
ven Effekte deduziert werden. Mit einer Anwendung der theoreti­
schen Ergebnisse auf die Verhältnisse im vereinten Deutschland 
schließt der Beitrag ab.
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1. Ein Modell des Finanzausgleichs

Das nachfolgende Modell1 des in den Bundesländern seit langem ge­
bräuchlichen Zuweisungssystems basiert auf einem Kontinuum von 
Kommunen H=[O,1], auf dem eine Verteilung von Zuweisungen als

1 Dieses geht auf Kuhn (1990) zurück und wird dort ausführlich beschrieben. 
Siehe dazu auch Kuhn, Hanusch (1991), Kuhn (1991a, 1991/92, 1992a,b). .

2 Dazu muß S integrierbar sein.
3 S. dazu Grossekettler (1988).
4 Die Stetigkeit von B(i) und K(i) stellt die stückweise Stetigkeit und damit 

die in (1) geforderte Integrierbarkeit von S(i) sicher.

Funktion S: H-*1R+ definiert ist, 
Verteilungszielen gleichermaßen 
Hinsicht muß jede Funktion S die

1
(1) JS(i)di = M , M > 0

0

die vertikalen und horizontalen 
zu genügen hat. In vertikaler 
Bedingung

erfüllen, die einfach nur besagt, daß die aus dem obligatori­
schen bzw. fakultativen Steuerverbund gespeiste Finanzmasse M 
vollständig ausgeschöpft wird.2 Gewöhnlich wird M als ein Maß für 
die Intensität des vertikalen Ausgleichs angesehen und nach die­
sem Kriterium auch bemessen.3 Was den horizontalen Ausgleich, 
mithin die Verteilung der verfügbaren Finanzmasse auf die Kommu­
nen angeht, so ist dafür die Bedingung

(2) S(i)
a(B(i)-K(i)), B(i) > K(i),
0 , sonst

0<a<l

maßgeblich, in der die auf ganz I definierten und stetigen Funk­
tionen B(i) und K(i) den kommunalen Finanzbedarf bzw. die kom­
munale Finanzkraft repräsentieren4 . Demnach erhalten Kommunen ei­
nen Teil der Differenz zwischen ihrem Finanzbedarf und ihrer
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Steuerkraft als Zuweisung, sofern der Finanzbedarf die Steuer­
kraft übertrifft. In anderen Fall haben sie keinen Anspruch auf 
Transfers, müssen allerdings auch keine Umlagen entrichten. Der 
Parameter a, als Ausschüttungsquote oder Ausgleichssatz be­
zeichnet, wird in der Literatur als ein Maß für die Intensität 
des horizontalen Ausgleichs interpretiert, und zwar dahingehend, 
daß ein steigender Ausgleichssatz immer mit einer abnehmenden 
Ungleichheit einhergeht und umgekehrt. Ob dies auch hier gilt, 
werden wir später noch genau analysieren.

Nimmt man den Finanzbedarf und die Steuerkraft als Kennziffern 
der fiskalischen Situation von Kommunen als exogen gegeben an, 
und gilt dies ebenso für die Ausgleichsparameter M und a, dann 
muß eine Verteilung S, die den beiden Bedingungen (1) und (2) 
genügt, überhaupt nicht existieren. Denn es ist keineswegs ge­
sagt, daß die zur Verteilung kommenden Finanzmittel immer aus­
reichen, um die anfangs bestehenden Finanzierungsdefizite mit 
dem gewünschten Grad a auszugleichen. Und dies mag ein erstes 
Indiz dafür sein, daß zwischen horizontalen und vertikalen Aus­
gleichszielen latente Konflikte bestehen könnten.

Um sie zu lösen, gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten, entweder 
die Finanzmasse bei gegebenen fiskalischen Disparitäten an den 
gewünschten Ausgleichsgrad oder den Ausgleichsgrad an die ver­
fügbare Finanzmasse anzupassen. Im einen Fall würde dies einen 
nach oben hin offenen, also endogen bestimmten Finanzfonds er­
fordern. Dies hätte jedoch den Nachteil, daß sich der vertikale 
Ausgleich der Kontrolle eines Landes entziehen würde, was sich 
allein schon deswegen verbietet, weil die dort bereitgestellten 
Mittel durch das Gemeinschaftssteueraufkommen limitiert werden 
und. auch die Verbundquote, nach der sich der Anteil der Kommunen 
am Gesamtaufkommen bemißt, nicht beliebig erhöht werden kann. 
Die andere Möglichkeit, eine Verteilung zu generieren, würde die 
Endogenisierung der Ausschüttungsquote voraussetzen, was
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allerdings den horizontalen Ausgleich starken Restriktionen 
unterwerfen würde. Denn hier ist in der Regel davon auszugehen, 
daß die Finanzmasse weit hinter den kumulierten Finanzierungs— 
defiziten zurückbleibt und nur geringe Ausschüttungsquoten zu­
läßt. Damit würde die Ausschüttungsquote ihren instrumentalen 
Charakter völlig einbüßen, weshalb ihre Spezifikation den poli­
tischen Entscheidungsträgern Vorbehalten bleiben sollte und 
nicht vom System selbst präjudiziert werden darf, ein Grundsatz, 
der analog natürlich auch für die Finanzmasse gilt. Dagegen ist 
es im hier betrachteten System so, daß prinzipiell immer nur 
einer dieser Parameter frei gewählt werden kann und der jeweils 
andere dann davon abhängig gemacht werden muß; um die Existenz 
einer Verteilung zu sichern.

Ein Ausweg aus diesem Dilemma wird im kommunalen Finanzausgleich 
in einer für Verteilungsverfahren völlig untypischen Endogeni- 
sierung des Finanzbedarfs gesehen. Dies geschieht durch die En- 
dogenisierung eines universal gültigen monetären Bedarfsniveaus 
und erklärt gleichzeitig die Art und Weise, wie der Bedarf von 
Kommunen im obigen Zuweisungssystem gemessen wird. Er ist defi­
niert als:

(3) B(i):= E(i)b(i)G,

wobei E(i) die Einwohnerzahl einer Kommune, b(i) einen Bedarfs­
index und G das besagte Bedarfsniveau bezeichnen5 . Während E(i) 
und b(i) als spezifische Kennziffern des kommunalen Bedarfs fun­
gieren und etwa den bekannten veredelten Einwohner repräsentie­
ren können, kommt der Variablen G durch ihre Endogenisierung ei­
ne ganz andere als die ihr eigentlich zugedachte Funktion der 
Bedarfsmessung zu, denn.sie hat nun für die vollständige Vertei-

5 E(i) und b(i) seien wieder auf ganz I definiert und stetig, was die in (2) 
geforderte Stetigkeit von B(i) sichert.
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lung der bereitgestellten Finanzmittel zu sorgen. Und damit 
nimmt dieses System eine bis dahin nicht für möglich gehaltene 
Komplexität und Intransparenz an, wodurch es außerordentlich er­
schwert wird, seine distributiven und allokativen Effekte zu 
analysieren. Das beginnt schon bei der Verteilung von Zuweisun­
gen, die daraus hervorgeht und letztlich, wie wir gleich sehen 
werden, eine ganz andere Form aufweist, als es die grundlegenden 
Gleichungen erwarten lassen.

2. Die funktionale Form der Verteilung

Das hier betrachtete Zuweisungssystem wird nun durch die Funk­
tionalgleichungen (1) - (3) vollständig beschrieben. Darin sind 
M, a, E(i), b(i), K(i) exogen gegebene Parameter und Funktionen, 
G und S(i) sind endogen zu bestimmen. Es läßt sich zeigen, daß 
eine eindeutige Lösung existiert. Sie soll im folgenden bestimmt 
werden ohne dabei zu sehr in technische Details zu gehen.6

6 Für eine ausführliche Darstellung s. Kuhn (1990), S. 7ff., Anhang Al, Kuhn 
(1992a), S. 90ff.

7 Dieses Kriterium wird häufig auch in empirischen Studien verwendet, s. z.B. 
Deubel (1984), S. 124. ’

Dazu wird es sich als notwendig erweisen, die Kommunen nach ih­
rem Steuerkraft-Bedarfsverhältnis

das ein Maß für den relativen Reichtum einer Kommune abgibt,7 zu 
ordnen. Mit K(i) wird eine Kommune als umso reicher eingestuft, 
je höher ihre Steuerkraft und je geringer ihr Bedarf ausfällt. 
Im folgenden nehmen wir K(i) als eine auf ganz I stetige, dif­
ferenzierbare und streng monoton wachsende Funktion an, so daß 
im Intervall I grob gesprochen rechts die reichen, links die ar-
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men Kommunen angesiedelt' sind. Damit können wir einen Parameter 
a als Funktion von G definieren, der die Grenze zwischen emp­
fangsberechtigten und abundanten Kommunen markiert:

0 ,G < K(0)

(5) a(G) = K'1(G),G G(K(O),K(1)]

,G > K(l).

Diese Grenzgemeinde steigt monoton mit G, wandert also in unse­
rem Intervall nach rechts, und da G endogenisiert wurde, wird 
auch a zu einer endogenen Größe. Daher müssen G und a simultan 
bestimmt werden, was wir hier nicht im einzelnen nachvollziehen 
wollen, und nach einigen Substitutionen und Umformungen ergibt 
sich schließlich die gesuchte Verteilung. Sie lautet:

(6) s(i)* - M(i)* + a(D(i)* - K(i)), iG[O,a*)
- 0 , iG[a*,l],

wobei .

(7) M(i)‘ = M(i,a*) := M
fE(i)b(i)di 
0

und

(8) D(i)* = D(i,a*):= —  JK (i)di
jE(i)b(i)di 0 
0

die nach dem Bedarf verteilten Anteile am Finanzfonds bzw. der 
aggregierten kommunalen Steuerkraft bezeichnen und a* durch
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| + jK(i)di
(9) ' ---2-------- K(a«) = 0

jE(i)b(i)di 
0 ■

implizit bestimmt ist.8

8 Falls in (9) statt der Gleichheitsrelation die Relation ">” gilt, dann ist 
a*=l (Randlösung). Die Lösung a*=0 kann nicht vorkommen, da die in Frage 
kommende Verteilung -S(i)*=O, i€[O,l] unter der Voraussetzung M>0 die 
Bedingung (1) verletzen würde.

9 Dies ist wohl auch der Grund, weshalb man bislang immer angenommen hat, 
dieses Zuweisungssystem nicht mit analytischen Methoden behandeln zu können. 
Sofern sich in der Literatur analytische Darstellungen finden, wird meist 
von der Simultanität der Variablen G und a abstrahiert und a implizit als 
bekannt vorausgesetzt, was natürlich nicht zulässig ist und zu falschen 
Schlußfolgerungen im Hinblick auf die Effekte der einzelnen Parameter 
verleitet. Denn jede Parameteränderung wirkt sich ja nicht nur auf G .aus, 
sondern auch auf die Menge der jeweils empfangsberechtigten Kommunen. 
Verläßliche Resultate über Parameterwirkungen erhält man nur mit 
komparativer Statik, die bekanntlich auch auf implizite Lösungen anwendbar 
ist. . • -

10 Diese Begriffe wurden von Grossekettler (1988, S. 436) geprägt. Allerdings 
wird dort in der formalen Darstellung die Zahl der zuweisungsberechtigten 
Kommunen als bekannt vorausgesetzt.

Man beachte hier insbesondere, daß die innere Lösung (6) - (9) 
damit lediglich in impliziter Form vorliegt und nicht explizit 
gemacht werden kann, weshalb die Verteilung in der Finanzpraxis 
mit einem numerischen Iterationsverfahren ermittelt werden muß.9 
Dennoch läßt sich diese Verteilung recht anschaulich interpre­
tieren.

Zuweisungen bestehen demzufolge aus zwei Komponenten: einer Do- 
tations- und einer Redistributionskomponente.10 Mit der Dotati­
onskomponente M(i)* partizipiert eine Kommune nach Maßgabe ihres 
relativen Bedarfs an der Finanzmasse, mit der Redistributions­
komponente wird ein Ausgleich zwischen dem Steuerkraftanteil 
D(i)* einer Kommune und ihrer eigenen Steuerkraft vorgenommen. 
Betrachtet man den Verlauf der Verteilung und bezieht dazu die
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Zuweisungen auf die veredelten Einwohner, um einen Vergleich 
zwischen den Kommunen zu ermöglichen, d.h. S(i):= S (i)/E(i)b(i), 
so fällt S(i)* monoton auf ganz I . Dies bedeutet, daß Kommunen 
relativ gesehen umso weniger erhalten, je reicher sie sind, und 
zwar bis zur Grenze a*, ab der Kommunen abundant werden.

Wie schon aus dem Verlauf der Verteilung hervorgeht, geht global 
gesehen die fiskalische Ungleichheit der Kommunen im Vergleich 
zum Zustand vor Finanzausgleich zurück.11 Damit gilt zwar eine 
Minimalforderung an ein Transfersystem als erfüllt, es ist aber 
noch nichts darüber ausgesagt, inwieweit der Grad an Ungleich­
heit mit dem dafür vorgesehenen Parameter, also der Ausschüt­
tungsquote, reguliert und welcher Ausgleichsgrad letztendlich 
realisiert werden kann. Um diese Fragen•zu beantworten, wird im 
nächsten Abschnitt komparative Statik für die Parameter M und a 
betrieben, nicht zuletzt unter dem Aspekt der Instrumentalisie­
rung und zielgerichteten Handhabung dieser Größen in der Finanz­
praxis.

11 Ein formaler Beweis findet sich in Kuhn (1990), S. 9ff, Anhang A2.
12 s. dazu Kuhn (1991/92) und die dort angegebene Literatur.

3« Regressive Effekte und realisierbarer Ausgleichsgrad

Bisher wurde in der Literatur noch nie ernsthaft bezweifelt, daß 
die Ausschüttungsquote genauso wirkt, wie es normalerweise er­
wartet wird, eben daß ein steigender Satz abnehmende Ungleich­
heit bedeutet und umgekehrt. So werden in der Literatur hohe 
Ausschüttungsquoten denn auch meist abgelehnt, insbesondere un­
ter Hinweis auf einen zu befürchtenden trade-off zwischen Effi­
zienz und Verteilung. Auch wenn hier im Grunde ein allokatives 
Argument ins Feld geführt wird, auf das wir an dieser Stelle 
nicht näher eingehen können,12 so zeigt es in distributiver Hin-

1 0



sicht doch, daß dem etablierten System eine völlig ausreichende, 
ja effizienzschädigende.. Umverteilungswirkung zugetraut wird. Und 
dies dürfte auch ein Grund dafür sein, daß in den meisten Bun­
desländern die Ausschüttungsquoten nur etwa 50% betragen.

Die herrschende Vorstellung von der Ausschüttungsquote als einem 
Regulativ der fiskalischen Ungleichheit ist jedoch von Grund auf 
zu revidieren. Sie verkennt, daß von der Finanzmasse nicht nur 
die bekannten vertikalen, sondern vor allem auch horizontale 
Verteilungseffekte ausgehen,13 von denen bislang aber meist ab­
strahiert wurde. Sobald diese unrealistische Annahme aufgegeben 
wird, läßt sich zeigen, daß die fiskalische Ungleichheit der 
Kommunen sogar wieder zunehmen kann, obwohl die Ausschüttungs­
quote erhöht wird. Dies ist freilich ein Resultat, das der In­
tuition völlig widerspricht und vom Erfinder des Systems so si­
cherlich nicht intendiert war. Vielmehr haben wir es hier mit 
einer konzeptionellen Schwäche, einem fundamentalen Fehler im 
System zu tun.

13 So bedeutet eine Ausschüttungsquote von 100% nicht unbedingt., daß auch 
vollständige fiskalische Gleichheit erreicht wäre. Notwendig (und 
hinreichend) ist vielmehr ein gewisser Umfang an Finanzmitteln, der an 
anderer Stelle genau spzifisiert wurde. S. dazu Kuhn/Hanusch (1991).

Zur Formulierung und zum Verständnis des entsprechenden Theorems 
sind allerdings noch einige Vorüberlegungen anzustellen. Ausge­
gangen wird dazu von einer bestimmten, aber beliebigen Vertei­
lung von Zuweisungen, in der dann die Parameter M und a simultan 
variiert werden. Dadurch wird eine neue Verteilung generiert, 
deren Effekte aus dem totalen Differential hergeleitet werden 
können. Von Interesse wird hier insbesondere der Fall sein, daß 
die Finanzmasse prozentual weniger stark als die Ausschüttungs­
quote steigt oder sogar absolut zurückgeht. Man erhält hierfür:
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(10) : ds(i)* > 0 « K(i) < -Tt--- 2----- - $ G*, d a > 0

|E(i)b(i)di 
o

und :

(11) do’ < 0 « ^ <  Y ' da>0.

Wie man sieht, wird es unter den empfangsberechtigten Kommunen 
immer einige reiche am rechten Rand geben, die Zuweisungseinbu­
ßen hinnehmen müssen, obgleich die Ausschüttungsquote steigt und 
auch mehr Mittel zur Verteilung kommen; einige werden dadurch 
sogar abundant. Davon sind umso mehr Kommunen betroffen, je ge­
ringer der Anstieg der Finanzmasse ausfällt, weil mit kleiner 
werdendem dM die Grenze zwischen besser- und schlechtergestell­
ten Kommunen immer mehr nach links wandert. Bleibt die Finanz­
masse konstant (dM=0), dann findet unter den zuweisungsberech­
tigten Kommunen lediglich eine Umverteilung von den überdurch­
schnittlich reichen zu den überdurchschnittlich armen statt, wo­
bei der Durchschnitt nur über die Empfänger gebildet wird. Geht 
die Finanzmasse sogar absolut zurück, verzeichnen auch über­
durchschnittlich arme Empfänger Zuweisungsverluste, und a* nimmt 
weiter ab, bis es schließlich überhaupt keine Kommune mehr gibt, 
die von einer steigenden Ausschüttungsquote profitieren würde. 
An diesem Punkt setzen auch, wie wir nun zeigen wollen, die be­
sagten regressiven Effekte ein. Und damit können wir gleichzei­
tig zu einem wesentlichen Ergebnis dieses Beitrags kommen.

Es macht eine Aussage über die Veränderung der globalen fiskali­
schen Ungleichheit, die von den oben beschriebenen Verteilungs­
änderungen hervorgerufen wird. Ungleichheit wird dabei anhand 
des Lorenzkurven-Kriteriums gemessen, und hier empfiehlt sich
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insbesondere der Rückgriff auf dessen generalisierte Form, da 
mit M das Durchschnittseinkommen der Kommunen ebenfalls vari­
iert. Die generalisierte Lorenzkurve bezieht sich hierbei auf 
das mit einer bestimmten Verteilung jeweils realisierbare 
Finanzkraft-Bedarfsverhältnis:

(12) A(i,M,a)* K(i) + S(i,M,a)* 
E(i)b(i)

das mit Musgrave auch als "performance level" zu interpretieren 
ist. Diese Versorgungsniveaus gilt es.mit Zuweisungen auszuglei­
chen. Die Änderung der maßgeblichen Parameter und die daraus re­
sultierende Verteilungsänderung drücken sich schließlich in ei­
ner Verschiebung der generalisierten Lorenzkurve aus, aus deren 
totaler Differentiation sich das folgende Theorem ableiten läßt:

Theorem: Regressive Effekte

Bezeichne GL^(p) die zur Verteilung Ä(i,M,a)* gehörige generali­
sierte Lorenzkurve mit beliebigen (M,a) €3R+x(0,1] ; dann gilt für 
das totale Differential dGL^Cp) :

(13) dGLS (p) < 0, dM
O<P<1 ~ dZ

__ a * a *< K (0) JE (i) b (i) di -jK(i)di, da>0 
0 0

Beweis: siehe Anhang.

Unterstellt ist hier wieder eine Erhöhung der Ausschüttungsquo­
te, die nach gängiger Auffassung bekanntlich zu einem Rückgang 
der fiskalischen Ungleichheit führen müßte. Nach dem hier for­
mulierten Theorem ist aber, genau das Gegenteil der Fall, wenn 
die relative Veränderung von M zu a die durch die rechte Seite 
der Ungleichung (13) definierte Grenze - unterschreitet.. Da diese
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Grenze stets negativ ist; wird also die fiskalische Ungleichheit 
der Kommunen wieder . zunehmen, wenn die verteilungsfähige 
Finanzmasse entsprechend abnimmt.14 Bei konstanter Ausschüt­
tungsquote genügt sogar schon der kleinste Rückgang von M, um 
regressive Effekte auszulösen. Daß unter den gegebenen Umständen 
alle Kommunen Zuweisungseinbußen erleiden, erkennt man sofort, 
wenn man die Bedingung (10) auf die Form (13) bringt.

14 Vergleichbare Bedingungen•lassen sich auch für die "gewöhnliche” Lorenzkurve 
‘ableiten, was beweist, daß das obige Theorem nicht nur auf den efficiency 

’ effect des Durchschnittseinkommens, sondern vor allem auf den equity effect. 
zurückgeht. Der (hier negative) efficiency effect bewirkt lediglich, daß die 
Grenzen für dM betragsmäßig etwas niedriger aTs bei der "gewöhnlichen” 
Lorenzkurve ausfallen.

So gesehen läßt das obige Theorem eine noch weiterreichende 
Schlußfolgerung zu, die die Brauchbarkeit des traditionellen 
Verfahrens generell in Frage stellt. Es verweist auf die absolu­
te Dominanz des vertikalen Ausgleichs, der auch den horizontalen 
Ausgleich zwischen den Kommunen in seiner Intensität mehr oder 
weniger bestimmt. Ganz entgegen der herkömmlichen Auffassung ist 
für letzteren nicht die Ausschüttungsquote maßgeblich, sondern 
die Finanzmasse stellt hier den limitierenden Faktor dar, was 
für alle denkbaren Ausschüttungsquoten gilt.

Erschwerend kommt hinzu, daß der realisierbare Ausgleichsgrad 
über die Finanzmittel hinaus auch noch durch die anfangs beste­
henden fiskalischen Disparitäten begrenzt wird. Dies wird sehr 
schön deutlich, wenn man die Funktion K(i) , mit der diese 
Disparitäten ja gemessen werden, parametrisiert:

_ 1 _ _(14) Ks (i) = (l-ä)f K(i)di + 5K(i) , ö>0, 
0

so daß überdurchschnittlich reiche Kommunen bei einer Erhöhung
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von 3 noch reicher, überdurchschnittlich arme noch ärmer werden. 
Dies hat, wie man wieder mit komparativer Statik herausfindet, 
eine regressive Wirkung, denn es gilt15

15 Für eine ausfühtliche Darstellung und einen-Beweis s. Kuhn (1992a), S. 
150ff.

(15)
^GL^(p)

33 < 0, für alle M, a, K(i).

Die wie oben definierte generalisierte Lorenzkurve zeigt also 
für die entsprechende Verteilung der Versorgungsniveaus Ä^, die 
aus der unterstellten Erhöhung der fiskalischen Disparitäten re­
sultiert, Regressivität an. Daher wird die Ausgleichsintensität 
umso geringer ausfallen, je größer die Disparitäten sind, die 
dieses System zu überwinden hat. Von einem guten Verteilungssy­
stem wäre aber auch hier genau das Gegenteil zu erwarten. Jenes 
sollte gerade in einer Situation, in der die Ungleichheit beson­
ders ausgeprägt ist, die Möglichkeit bieten, eine starke redi- 
stributive Wirkung zu generieren (sofern dies politisch er­
wünscht und mit dem Effizienzziel zu vereinbaren ist).

Welche Implikationen sich aus den bislang gewonnenen Resultaten 
für den Finanzausgleich im vereinten Deutschland ergeben, wollen 
wir nun abschließend diskutieren.

4. Implikationen für den Finanzausgleich im vereinten Deutschland

Angesichts der Lage, in der sich die Kommunen in den alten und 
neuen Bundesländern derzeit befinden, sind die bisher angestell­
ten Überlegungen keineswegs nur von theoretischem, sondern ins­
besondere auch praktischem Interesse. Die Kommunen in den neuen 
Bundesländern sind in erheblichem Maße von Transferzahlungen aus
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dem Westen abhängig. Sie erhalten im wesentlichen 40% am Fonds 
"Deutsche Einheit" und -laut Einigungsvertrag mindestens 20% am 
Aufkommen an Landessteuern (die realen Quoten liegen nur unwe­
sentlich darüber), sowie aus dem Fonds "Gemeinschaftswerk Auf­
schwung Ost" nach Einwohnern pauschalierte Investitionszuwei­
sungen. Ihre eigenen Steuereinnahmen bleiben bislang weit hinter 
dem Westniveau zurück, im Jahr 19 92 betrugen sie nur etwa 21% 
der durchschnittlichen Steuereinnahmen westdeutscher Städte und 
Gemeinden. So haben Zuweisungen für die ostdeutschen Kommunen 
einen enorm hohen Stellenwert, sie machen mehr als 65% aller 
Einnahmen aus, während diese Quote in den westlichen Kommunen 
normalerweise nur bei etwa 30% liegt.16 Und es ist zum jetzigen 
Zeitpunkt auch noch nicht abzusehen, wann die Kommunen in den 
neuen Bundesländern mit einem spürbaren Anstieg ihrer eigenen 
Einnahmen oder derjenigen aus Landessteuern rechnen können.

16 S. Karrenberg/Münstermann (1993), Übersicht 2.
17 S. dazu Heilemann u.a. (1993).
18 Darüberhinaus ist auch eine direkte Beteiligung im Wege einer Erhöhung der 

Gewerbesteuerumlage vorgesehen.

Die Hauptlast der west-östlichen Transferzahlungen trägt derzeit 
noch der Bund, doch spätestens 1995, mit der vollständigen Inte­
gration der neuen Länder in den Länderfinanzausgleich, werden 
auch die alten Länder einen höheren Finanzierungsbeitrag leisten 
müssen, was wiederum nicht ohne Rückwirkungen auf die Haushalte 
der dort beheimateten Gemeinden bleiben wird. Ohne auf den Ge­
setzentwurf zum föderalen Konsolidierungsprogramm (FKPG) im 
einzelnen’ einzugehen1 7, laßt sich absehen, daß sich die Verbund­
masse und vermutlich auch die Verbundquote im kommunalen Finanz­
ausgleich der westlichen Länder reduzieren werden, womit die 
dortigen Kommunen auf indirektem Wege18 sehr viel stärker zur Fi­
nanzierung der Lasten der deutschen Einheit herangezogen würden 
als heute.

16



Eine solche Konstellation dürfte den kommunalen Finanzausgleich, 
jedenfalls in der Form, wie er derzeit praktiziert wird, natür­
lich starken Spannungen aussetzen.19 Gerade in Zeiten knapper 
werdender öffentlicher Kassen treten die latent vorhandenen Kon­
flikte zwischen horizontalen und vertikalen Verteilungszielen 
auch offen zutage. Abgesehen von der schon häufig geäußerten 
Befürchtung, die Länder könnten ihre Haushalte auf Kosten der 
Kommunen sanieren und ausgabenträchtige Aufgaben auf sie über­
tragen, bedeutet ein Rückgang der verteilungsfähigen Finanz­
masse, und dies ist eine neue Erkenntnis, vor allem zunehmende 
fiskalische Ungleichheit auf der kommunalen Ebene. Und damit 
würden in den westlichen Ländern ärmere Kommunen relativ gesehen 
sehr viel stärker an der Finanzierung der Vereinigungskosten be­
teiligt als reichere.

19 Zur Problematik und Entwicklung der Kommunalfinanzen und des ' 
Finanzausgleichs, insbesondere nach der Deutschen Einheit, vgl. im einzelnen 
z. B. Karrenberg (1990a,b; 1991), Krähmer (1990)> Münstermann (1990a,b), 
Peffekoven (1990), Krupp (1991), Kuhn (1991b), Karrenberg/Münstermann (1991, 
1992, 1993), Zimmermann (1991).

Was die Lage in den neuen Bundesländern angeht, so wird der kom­
munale Finanzausgleich dort mit sehr viel größeren regionalen 
Disparitäten .konfrontiert, als man dies vom Westen her gewohnt 
ist. Regionen, in die viele Investitionen fließen, stehen ärmere 
Landstriche mit einer ausgeprägten Monostruktur oder alte 
Industriestandorte mit einem gewaltigen Sanierungsbedarf gegen­
über, eine Situation, die das nach westlichem Vorbild instal­
lierte Ausgleichssystem überfordern dürfte. Dieses ist, wie ge­
zeigt, kaum geeignet, Disparitäten größeren Ausmaßes auch nur 
annähernd zu nivellieren. Der realisierbare Ausgleichsgrad wird 
daher entsprechend geringer ausfallen müssen als in den alten 
Ländern und er dürfte im Laufe der Zeit sogar noch weiter zu-

17



rückgehen, wenn der Zuweisungsanteil in den kommunalen Budgets 
wieder ein Normalmaß erreicht und mehr und mehr durch eigene 
Steuer- und Gebühreneinnahmen ersetzt wird.- Denn dies hat, nach 
allem was wir über die im System ablaufenden Mechanismen nun 
wissen, eine regressive Wirkung. Insofern hat die These, daß der 
kommunale Finanzausgleich in dieser Form eher zur Desintegration 
denn zur Integration beiträgt, durchaus ihre Berechtigung.

Schlußbemerkungen

Im vorliegenden Beitrag sollte der kommunale Finanzausgleich im 
vereinten Deutschland auf seine Progressivität hin untersucht 
werden. Die theoretische Analyse erbrachte zusammenfassend, daß 
er konzeptionelle Schwächen aufweist und dem selbstgestellten 
Anspruch, horizontale und vertikale Verteilungsziele simultan.zu 
erfüllen, in keinster Weise standhält. So dürfte es ein in der 
Theorie und Praxis des Finanzausgleichs wohl einmaliges Phänomen 
sein, daß der Ausgleichsparameter selbst bei seiner Erhöhung 
regressive Effekte erzeugen kann. Solche regressiven Effekte 
treten auch dann auf, wenn dieses System auf größer werdende 
fiskalische Disparitäten trifft. Angesichts der an den 
gegenwärtigen Verhältnissen in der Bundesrepublik nachweisbaren 
Tendenz zur Desintegration ist eine radikale Abkehr von der 
althergebrachten Finanzpraxis überfällig.

Anhang: Beweis von (13)
Aufgrund der Monotonie von A(i)* und mit dem Durchschnittseinkom- 

1 _ —
men g = J A(i)*di lautet die generalisierte Lorenzkurve von A(i)*: 

o

1 8



GLx(P) = J A(1) dl, 0<p<l.
. 0

Nach partieller Differentiation 
und Substitution erhält man für 
neralisierten Lorenzkurve:

(s. 
das

Kuhn 1992a, Anhang 4.2,4.3) 
totale Differential der ge-

a

dGL^(P) dM ---- E ------  
jE(i)b(i)di 
0

da P
0

jE(i)b(i)di 
0

P

0

Daraus folgt

, 0<p<a* <  1

dM -  a

0

mit einigen Umformungen für d a ^ O :

dGL-(p) > 0, 0<p<l ■O

dM 0, a*<p<l,

dM £ da
J K(i)di , ,
o a a
---- -----  fE(i)b(i)di - jK(i)di

0 0
0<p<a* <  1.

Da im unteren Ast der Klammerausdruck auf dem angegebenen Inter­
vall negativ ist und mit steigendem p betragsmäßig(1) immer 
kleiner wird, ergibt sich für da<0 eine (positive) Untergrenze 
und für da>0 eine (negative) Obergrenze von M durch
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dM da K(0) jE(i)b(i)di - jK(i)di 
0 • - 0

da £ 0*

wobei

J K(D 
. 0 —lim -- ---  = K(0)p->0 P 7

substituiert wurde.

Diese Bedingung ist jeweils restriktiver als die des oberen
Astes, so daß sie für alle 0<p<l Gültigkeit besitzt. q.e.d.
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